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328 DIE BERNER WOCHE

nalifierung unb Dppifierung ebenfogut ©itt3ug gebaltert bat
rote irt 93erlxn unb Saris, bie Stube urtb ©emäcblidjfeit
bes fieberte auf. Die 93îenfcf»ert rertrtert urtb haften nicht,
rote fonft überall tu ben Stäbten. Sic fdjeinen beu ruhigen
Sulsfdjlag ber fd)ioebifd)cn Statur in ficb geroabrt 3U baben.
Sie haben 3ett 3ur befd)aulid)en ©rbolung beim Spa3ieren,
Saben, Stubern. linieren geregten mitteleuropäifchen Sternen
muh ein Slufentbalt in biefem fianbe anfcblagcn roie eine
Sanatoriumstur.

Hnnerlierbaren ©inbrud btnterlaffen uns „Süblicben"
bie bellen Städ)te bes Sterbens. Schon in Mittelfdjroeben,
noeb 200 Stunben nom Solartreis entfernt, matben biefe
roeihen 9cäd)te ihren eigentümlichen Stei3 geltenb. 2Ber alfo
biefert Sommer nacb Sd)tneben fährt, ben erroarten ©in»
brüde unb ©rlebniffe bie gülle.

•

3)te SJteformdttonsfcammer in 53ent.
2Bas roar bie Steformationstammer bes alten Sem?

Die 3nftan3, bie bie Ueberroadjung ber Befolgung ber
leibermanbate unb beren SIbnbung übernehmen muhte,
ie fileibermanbate erid)ienen um bie SJtitte bes

18. Sabrbunberts. Sie entftanben in einer „gelblofen" 3eit,
alfo in Zeitläuften, bie mir uns beut3utage febr gut oor»
ftellen tonnen, unb beren es im Verlauf ber ©efd)iibte nicht

pur in Sern, fonbern aud) anberroärts immer unb immer
roieber gab. Die 5tleibermanbate, alio bas Serbot eleganter
,unb lururiöfer itleiber, eritredte iid) auf bie grauen unb auf
bie Männer. Denn roieroobl bie grauen nod) „entrechteter"
roaren als beut3utage, roaren fie nicht Sllleinträgerinnen aller
Sd;roäd)en unb fiafter, fonbern ber roeife ©efebgeber hatte
ertannt, bah aud) bie Männer gefallfücbtig unb eitel fein
tonnen. So besagen iid) benn bie itleibermanbate aud) auf
bie Serren.

2Bas tourbe als 3u elegant unb lururiös betradjtet?
Das i?t ftbroer 3U iagen, roenn man bie Dradjten ber ba»

maligen 3eit nicht tennt. 2Bas eine „robe de baieine" ober
Steifrod tft, bas follte man roiifen. Den 3ebrt Scbnciberinnen,
bie es bamals in Sern gab unb non benen nid)t roeniger
als brei, unter anbern bie SBitroe Saunage, im 3iebele=
gähli roobnten, rourbe ftrengftens nerboten, iolcbe Sauten
an3ufertigen. SIber roas galbatas, Sod)es, Sonponnes bar»
ftellen, bas roeih beute felbft bie Mobebame nicht. Das
alles unb nod) niel mehr roar 3ü tragen nerboten. Unter»

fagt roaren beifptelsroeife „frömbe" Strümpfe
unb itappen. Mihfällig, fagt ein Detret,
haben Scbultbeih, Statb unb Surger ber
Stepublit Sern nernommen, bah bie SSpber»
nölter infonberlicb non ber fd)Ied)ten teut»
fdjen SBare trügen.

©an3 fdfauerlicbe gälte non Heber»
tretungen biefer Rleibermanbate melben
uns bie Sappruffe bes bernifeben Staats»
arebios, unb 3tnar aus ber Stabt Sern unb
ben bamaligen „Hntcrtanenlanben", namerot»

- Iid) aus bem roelfdjen ©ebiet. Sab ba ein
beeibigter Mann in ber 3ird)e 3U fiatour
bie grau M. aus Sern angetan mit einem
Semb, bas eine geftiüte itraufe butte, ©in
beeibigter Mann mar nämlich eine SIrt
Spion, ber bie geblbaren ner3eigte unb auf
beffen Urteil bas ©erid)t unbebingt ab»
ftellte. „2ßas nerftebt er non geftidten unb
liferierten Semben", fchleuberte 3ioar bie
grau M. einem foleben Sereibigten ins
SIngeficht. Sie brachte ihre fämtlichen Sem»
ben 3ur Steformationstammer, um 3u be=

roeifen, bah fie nur liferierte hätte. Unb
als fie ihrer 3unge nod) roeitern fiauf lieh,
hotte man fogar ihren ©begemabt, einen
ehrbaren Uhrmacher aus Sern, unb auferlegte

ihm bie Suhe.
Satte ba ein foteber Seeibigter nidht bie Kühnheit,

3U behaupten, bie grau n. D. fei nicht berechtigt, eine Stöbe
be Saleine 3U tragen. „3d) bin bod) 3anfeniftin", erttärtc
biefe ftot3 oor ©erid)t, „unb febe mich infotgebeffen über
bie 3Ieibermanbate biuroeg." Oha täb, bebeutete man ber
Dame, unb fchleuberte fobann ein neues Detret ins Su»
btitum, roonad) 3anfeniften gleichfalls feine ©pauletten, gotb»
nerbrämte SBeften, geftidte Manfchetten tragen bürften.

Mit einem fotdjen golbnerbrämten Stod tarn ein Serr
be Sierrp in Stolle 3um SIbenbmabI, mit grünem, gotb»
oerbrämtem Stod! Die SIn3eige, bie ber fianboogt nad)
Sent erftattete, rourbe gleid)fam eine Sittfdjrift. Dirett
oon Saris tarn ber Serr, fdjrieb ber fianboogt. „Morn=
brigen Dages" beeilte er fid), bas SIbenbmahl 3U nehmen,
trob ber ©rmübungen ber anftrengenben Steife.

3n Sern fdjeint man nicht mit genügenber Schärfe
gegen bie Uebertretungen oorgegangen 311 fein, benn bie
Obrigteit erlieh eine SBeifung, roonad) ben Slrtiteln ber
„beutliche Serftanb" 311 geben fei. Drob biefer SInfchuI»
bigungen rourbe bie grau Sauptmännin D. in einer ©dfarpe
unb roeihen Soche, bie fie 3ufammen mit einer roeihen Stöbe
trug, betroffen, unb ferner bie grau 0. M„ bie gleichfalls
mit einer roten ©dfarpe burdj bie Stabt ging!

Die Steformationstammer hatte aber nod) roeit fd)roie=
rigere Aufgaben 31t erfüllen als bie, fid) mit itteibern ab»
3ugeben. Dan3= unb Spieloerbote fielen ihr gleichfalls 3U.

Das roar eine fchroierige Sache mit bem Dan3
oerbot. SIm alten itäsmarft, rourbe gemelbet, rourbe gc=

tan3t, auherhalb ber Stabt in einem ©artenhaus, Stetruten
baten ben Sßirt 3U SBorb, ein Sßort für fie einsulegen,
bamit fie tarnen bürften. Unb fo ging es roeiter. Sticht
leichter roar bie Sanbbabung bes S p i e 10 e r b 01 e s. Ob
auch bas 3affen unter bie oerbotenen Spiele gerechnet rourbe,
ift nicht gefagt, roabrfcheinlid), ber Säufigteit ber Steigen
nad) 3u fchliehen. 3m neueröffneten Sotel ber Mufigue
rourbe gefpielt, ber S3irt 3um „Sären" felbft rourbe beim
itartenfpiel mit Mehgern, bas bis um neun Uhr abenbs
bauerte, betroffen, ©in Serr be Montron aus fiaufanne
erlaubte fid) fogar, in Sern Sillarb 3U fpielen unb rourbe
besbalb empfinblid) geftraft. 3n Muri rourben Offnere
beim „Sharaofpiel" erroifcht. Hub fo geht es roeiter.

S. ©orreoon.
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nalisierung und Typisierung ebensogut Einzug gehalten hat
wie in Berlin und Paris, die Ruhe und Gemächlichkeit
des Lebens auf. Die Menschen rennen und hasten nicht,
wie sonst überall in den Städten. Sie scheinen den ruhigen
Pulsschlag der schwedischen Natur in sich gewahrt zu haben.
Sie haben Zeit zur beschaulichen Erholung beim Spazieren.
Bähen, Rudern. Unseren gereizten mitteleuropäischen Nerven
muh ein Aufenthalt in diesem Lande anschlagen wie eme
Sanatoriumskur.

Unverlierbaren Eindruck hinterlassen uns „Südlichen"
die hellen Nächte des Nordens. Schon in Mittelschweden,
noch 2(W Stunden vom Polarkreis entfernt, machen diese

weihen Nächte ihren eigentümlichen Reiz geltend. Wer also
diesen Sommer nach Schweden fährt, den erwarten Ein-
drücke und Erlebnisse die Fülle.
»»» - «»». »W»

Die Reformationskammer in Bern.
Was war die Reformationskammer des alten Bern?

Die Instanz, die die Ueberwachung der Befolgung der
leidermandate und deren Ahndung übernehmen muhte,
ie Kleider manda te erschienen um die Mitte des

18. Jahrhunderts. Sie entstanden in einer „geldlosen" Zeit,
also in Zeitläuften, die wir uns heutzutage sehr gut vor-
stellen können, und deren es im Verlauf der Geschichte nicht

pur in Bern, sondern auch anderwärts immer und immer
wieder gab. Die Kleidermandate, also das Verbot eleganter
Md luxuriöser Kleider, erstreckte sich auf die Frauen und auf

M Männer. Denn wiewohl die Frauen noch „entrechteter"
waren als heutzutage, waren sie nicht Alleinträgerinnen aller
Schwächen und Laster, sondern der weise Gesehgeber hatte
erkannt, daß auch die Männer gefallsüchtig und eitel sein
können. So bezogen sich denn die Kleidermandate auch auf
die Herren.

Was wurde als zu elegant und luxuriös betrachtet?
Das ist schwer zu sagen, wenn man die Trachten der da-
maligen Zeit nicht kennt. Was eine „mbe cke baleine" oder
Reifrock ist, das sollte man wissen. Den zehn Schneiderinnen,
die es damals in Bern gab und von denen nicht weniger
als drei, unter andern die Witwe Sauvage, im Ziebele-
gähli wohnten, wurde strengstens verboten, solche Bauten
anzufertigen. Aber was Falbatas, Poches, Ponponnes dar-
stellen, das weih heute selbst die Modedame nicht. Das
alles und noch viel mehr war zu tragen verboten. Unter-

sagt waren beispielsweise „frömde" Strümpfe
und Kappen. Mihfällig, sagt ein Dekret,
haben Schultheiß, Rath und Burger der
Republik Bern vernommen, dah die Wyber-
Völker insonderlich von der schlechten teut-
schen Ware trügen.

Ganz schauerliche Fälle von Ueber-
tretungen dieser Kleidermandate melden
uns die Papyrusse des bernischen Staats-
archivs, und zwar aus der Stadt Bern und
den damaligen „Untertanenlanden", nament-

- lich aus dem welschen Gebiet. Sah da ein
beeidigter Mann in der Kirche zu Latour
die Frau M. aus Bern angetan mit einem
Hemd, das eine gestickte Krause hatte. Ein
beeidigter Mann war nämlich eine Art
Spion, der die Fehlbaren verzeigte und auf
dessen Urteil das Gericht unbedingt ab-
stellte. „Was versteht er von gestickten nnd
liserierten Hemden", schleuderte zwar die
Frau M. einem solchen Vereidigten ins
Angesicht. Sie brachte ihre sämtlichen Hem-
den zur Reformationskammer, um zu be-
weisen, dah sie nur liserierte hätte. Und
als sie ihrer Zunge noch weitern Lauf lieh,
holte man sogar ihren Ehegemahl, einen
ehrbaren Uhrmacher aus Bern, und auferlegte

ihm die Buhe.
Hatte da ein solcher Beeidigter nicht die Kühnheit,

zu behaupten, die Frau v. D. sei nicht berechtigt, eine Robe
de Baleine zu tragen. „Ich bin doch Jansenistin", erklärte
diese stolz vor Gericht, „und sehe mich infolgedessen über
die Kleidermandate hinweg." Oha lätz, bedeutete man der
Dame, und schleuderte sodann ein neues Dekret ins Pu-
blikum, wonach Jansenisten gleichfalls keine Epauletten, gold-
verbrämte Westen, gestickte Manschetten tragen dürften.

Mit einem solchen goldverbrämten Rock kam ein Herr
de Merry in Rolle zum Abendmahl, mit grünem, gold-
verbrämtem Rock! Die Anzeige, die der Landvogt nach
Bern erstattete, wurde gleichsam eine Bittschrift. Direkt
von Paris kam der Herr, schrieb der Landvogt. „Morn-
drigen Tages" beeilte er sich, das Abendmahl zu nehmen,
trotz der Ermüdungen der anstrengenden Reise.

In Bern scheint man nicht mit genügender Schärfe
gegen die Uebertretungen vorgegangen zu sein, denn die
Obrigkeit erlieh eine Weisung, wonach den Artikeln der
„deutliche Verstand" zu geben sei. Trotz dieser Anschul-
digungen wurde die Frau Hauptmännin T. in einer Echarpe
und weihen Poche, die sie zusammen mit einer weihen Robe
trug, betroffen, und ferner die Frau o. M„ die gleichfalls
mit einer roten Echarpe durch die Stadt ging!

Die Reformationskammer hatte aber noch weit schwie-
rigere Aufgaben zu erfüllen als die, sich mit Kleidern ab-
zugeben. Tanz- und Spielverbote fielen ihr gleichfalls zu.

Das war eine schwierige Sache mit dem Tanz-
verbot. Am alten Käsmarkt, wurde gemeldet, wurde gc-
tanzt, außerhalb der Stadt in einem Gartenhaus, Rekruten
baten den Wirt zu Worb, ein Wort für sie einzulegen,
damit sie tanzen dürften. Und so ging es weiter. Nicht
leichter war die Handhabung des S p i el v e r b o t e s. Ob
auch das Jassen unter die verbotenen Spiele gerechnet wurde,
ist nicht gesagt, wahrscheinlich, der Häufigkeit der Anzeigen
nach zu schließen. Im neueröffneten Hotel der Musique
wurde gespielt, der Wirt zum „Bären" selbst wurde beim
Kartenspiel mit Metzgern, das bis um neun Uhr abends
dauerte, betroffen. Ein Herr de Montron aus Lausanne
erlaubte sich sogar, in Bern Billard zu spielen und wurde
deshalb empfindlich gestraft. In Muri wurden Offiziere
beim „Pharaospiel" erwischt. Und so geht es weiter.

H. Correvon.


	Die Reformationskammer in Bern

